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Der Sportministerkonferenz der Länder (SMK) - und mit Zustimmung des Bundesministeriums des Innern (BMI)
sowie des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) - ist es gelungen, eine auf die Sportthemen begrenzte
Auslegung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) zu formulieren.

Diese Auslegung ermöglicht den Sportvereinen in Deutschland und ihren Mitgliedern „etwas mehr" Bewegungsfreiheit.

Mehr Infos zum Thema entnehmen Sie bitte dem angehängten DGV-Bulletin Nr. 32 sowie der Anlage, herausgegeben von der
SMK.
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